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Zahlen – Daten – FaKten
erscheinungsweise jährlich
eVt 2019 12.09.2019
Umfang 224-272 Seiten
auflage 20.000
Format 148,5 x 210 mm
Verkaufspreis 7,80 €
az/DU-Schluss 01.07.2019
Distribution   Pressevertrieb an Kiosken, im Buch- und
 Zeitschriftenhandel; ausgewählte Gastronomie;
 amazon
Druckverfahren Vierfarb-Rollenoffset
Verarbeitung Klebebindung

München geht aus ist der meistverkaufte 
gastro-guide der Stadt.

Kompetenz statt Meinung:
München geht aus ist das Standardwerk 
der Münchner Gastronomie.

der gastrostar® ist unsere auszeichnung 
für Qualitätsgastronomen und bietet 
Orientierung für Münchner und touristen 
gleichermaßen.

Wirksamer Werbeträger:
der Jahrestitel ist ideal für ihre konzentrierte 
Werbeplanung. Mit einer Reichweite von 
mehr als 100.000 lesern. Leser von 
München geht aus sind ihre Gäste!
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Format 4c euroskala
U4  5.600,00 € 
U2  5.200,00 € 
U3  4.900,00 € 
2/1 Seite  7.200,00 € 
1/1 Seite  3.680,00 € 
1/2 Seite  2.100,00 € 
1/3 Seite  1.550,00 € 
1/4 Seite  1.200,00 € 
1/8 Seite  650,00 € 
Stopper  150,00 €

BeiheFteR/BeilegeR
Beihefter/Beileger 95€ pro tausend 

BeiKleBeR
Beikleber 85€ pro tausend

Beileger, Beihefter und Beikleber sind nicht rabatt-fähig. 
Buchung eines Beiklebers ist nur in Verbindung mit 
einer 1/1 anzeige möglich.

SOnDeRWeRBeFORMen 
auf anfrage

* Platzierung im Finder

mÜnchen geht auS

>

Vier wichtige Gründe, warum 
München geht aus in ihrer 
Mediaplanung nicht fehlen darf:

anZeigenpreiSe
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S: 41 x 41 mm
S: 41 x 82 mm

S: 132,5 x 193,5 mm
A: 148,5 x 210 mm

S: 62,5 x 193,5 mm
A: 68,5 x 210 mm

1/1

S: 281 x 193,5 mm
A: 297 x 210 mm 

2/1

S: 130,5 x 97 mm
A: 148,5 x 100 mm

1/2 
quer

1/2 
hoch

S: 41,5 x 193,5 mm
a: 49,5 x 210 mm

1/3 
hoch

S: 132,5 x 59 mm
a: 148,5 x 66 mm

1/3 
quer

S: 130,5 x 43 mm
A: 148,5 x 48 mm

1/4 
quer

S: 63 x 92 mm

1/4 
eck

S: 87 x 50 mm

1/8

Stopper
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SatzSpiegel
pocket 132,5 x 193,5 mm

anSchnitt
Standard  148,5 x 210 mm

anzeigen im anschnitt: 5 mm Beschnitt-

zugabe auf allen Seiten, zuzüglich des 

anzeigen-anschnittformats.

DRUcKUnteRlagen:
Bevorzugtes Dateiformat:

druckfähiges PdF, Schrift in Pfade gewandelt,

auflösung mind. 300 dpi

Druckunterlagenübermittlung:

druckunterlagen@himmelreich-marketing.de

S: Anzeigen im Satzspiegel
A: Anzeigen mit Beschnittzugabe 5 mm

Formate print
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1. anzeigen im Sinne der nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent lichung 
zum Zwecke der Verbreitung einer oder mehrerer anzeigen eines 
Werbungtreibenden in einer druckschrift.
2. anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. ist im Rah men eines abschlusses das 
Recht zum abruf einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag 
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, sofern 
die erste anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.
3. Bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im auftrag genannte anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzu-
rufen.
4. Wird ein auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden 
nachlass dem Verlag zu erstatten. die Rückerstattung entfällt, wenn 
die nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht.
5. Bei der erreichung der abnahmemengen werden text-
Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.
6. Für die aufnahme von anzeigen in bestimmten nummern, 
bestimmten ausgaben oder an bestimmten Plätzen der druckschrift 
wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der auftraggeber 
die Gültigkeit des Vertrages ausdrücklich davon abhängig gemacht 
hat. Rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abge-
druckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort „anzeige“ kenntlich gemacht.
8. der Verlag behält sich vor, anzeigen- und Beilagenaufträge 
– auch einzelne abrufe im Rahmen eines  abschlusses – wegen 
des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach ein-
heitlichen Grundsätzen des Verlages abzulehnen. dies gilt auch 
für aufträge, die bei annahmestellen und Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder aufmachung beim Leser den eindruck eines 
Bestandteils der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthal-
ten, werden nicht angenommen. die ablehnung eines auftrages 
wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. der auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die anzeigenschaltung zur 
Verfügung gestellten text- und Bildunterlagen. dem auftraggeber 

obliegt es, den Verlag von ansprüchen dritter freizustellen, die die-
sen aus der ausführung des auftrages, auch wenn er storniert sein 
sollte, gegen den Verlag erwachsen. der Verlag ist nicht verpflichtet, 
aufträge und anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte 
dritter beeinträchtigt werden.
10. Für die rechtzeitige Lieferung des anzeigentextes und ein-
wandfreier druckunterlagen oder der Beilagen ist der auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. der 
Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe 
der anzeige.
11. der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder unvollständigem ab druck der anzeige anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine ersatzanzeige, in dem ausmaß, in 
dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende 
Haftungen für den Verlag sind ausge schlossen. Reklamationen müs-
sen innerhalb von vier Wochen nach eingang von Rechnungen und 
Belegen geltend gemacht werden. Bei fernmündlich aufgegebenen 
Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung 
für die Richtigkeit der Wiedergabe.
12. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. der auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. der Verlag berücksichtigt alle 
Fehler korrekturen, die ihm innerhalb der bei Übersendung des 
Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt wurden.
13. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach art der anzeige übliche, tatsächliche abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt.
14. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung nach Veröffentlichung der anzeige übersandt. die 
Rechnung ist sofort zur Zahlung fällig, sofern nicht im einzelnen 
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. etwaige nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.
15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen laut 
Kontokorrentzinssatz sowie einziehungskosten abgerechnet. 
der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere ausführung des 
laufenden auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen 
und Zwangsvergleichen entfällt jeglicher nachlass. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines anzeigenabschlusses das erscheinen weite-
rer anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
ausgleich offenstehender Rechnungs beträge abhängig zu machen, 
ohne dass hieraus ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
16. der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 

anzeigenbeleg. Je nach art und Umfang des anzeigen auftrages 
werden anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft wer-
den, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung der anzeige.
17. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
ausführungen hat der auftraggeber zu bezahlen. Satz-, Scan- und 
Belichtungskosten, die dem Verlag zur Herstellung einer anzeige 
entstehen, werden dem auftraggeber zum Selbstkostenpreis 
berechnet.
18. im Falle gänzlichen oder teilweisen nichterscheinens der 
Zeitschrift und somit der anzeige infolge  
höherer Gewalt oder bei Störung des arbeitsfriedens erlischt 
jede Verpflichtung auf erfüllung von aufträgen und Leistung von 
Schadensersatz. insbesondere wird für nicht rechtzeitig oder 
überhaupt nicht veröffentlichte anzeigen bzw. Beilagen kein 
Schadensersatz geleistet.
19. die nicht termingerechte Lieferung der druckunterlagen 
und der Wunsch nach einer von der Vorlage abweichenden 
druckwiedergabe können auswirkungen auf Platzierung und 
druckqualität verursachen, die nicht zu Reklamationen berechtigen. 
der Verlag muss sich die Berechnung entstehender Mehrkosten 
vorbehalten.
20. die eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbe-
wahrt. Zuschriften, die in dieser Zeit nicht abgeholt werden, werden 
vernichtet. der Verlag behält sich im interesse und zum Schutze 
des auftraggebers das Recht vor, die eingehenden angebote 
zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen 
anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht ver-
pflichtet.
21. druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an 
den auftraggeber zurückgesandt. die Pflicht zur aufbewahrung 
endet drei Monate nach ablauf des auftrages.
22. eine Änderung der anzeigenpreisliste gilt ab inkrafttreten auch 
für laufende aufträge, nicht jedoch vor ablauf von 3 Monaten nach 
Bekanntgabe.
23. Sollten eine oder mehrere der Vertragsbedingungen durch 
gesetzliche Regelungen außer Kraft gesetzt werden, so gelten 
die entsprechenden vom Gesetzgeber ersatzweise erlassenen 
Bestimmungen entsprechend. das Vertragsverhältnis als solches 
bleibt unabhängig davon bestehen.
24. erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand für 
beide Seiten ist der Sitz des Verlages.

allgemeine geSchäFtSBeDingungen
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